
  
 
 

 
 

Volksbegehren 
Verlautbarung 

über das Eintragungsverfahren für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen 
 

• „Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl“ 

• „Karfreitag – Feiertag für Alle“ 

• „Polizei – kritischer Personalmangel“ 

• „Transparenz im Parlament“ 

• „GRATIS Verhütung“ 
 

Aufgrund der auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet veröffentlichten 
stattgebenden Entscheidungen des Bundesministers für Inneres betreffend der oben angeführten  
Volksbegehren wird verlautbart:  

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß § 6 Abs. 2 des  
Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist 

von Montag, 15. Juni 2026,  
bis (einschließlich) Montag, 22. Juni 2026, 

in jeder Gemeinde in den jeweiligen Text samt Begründung der Volksbegehren Einsicht nehmen und ihre 
Zustimmung zu einem oder zu mehreren Volksbegehren durch einmalige, eigenhändige Eintragung ihrer 
Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular erklären. Die  
Eintragung muss nicht bei einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden. 
(www.bmi.gv.at/volksbegehren).  

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt 
(österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) 
und zum Stichtag 1. Mai 2026 in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist.  

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren abgegeben  
haben, können keine Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als 
gültige Eintragung zählt.  

In unserer Gemeinde können Eintragungen während des Eintragungszeitraums an folgender Adresse  

Gemeindeamt Empersdorf, 8081 Empersdorf 1, Erdgeschoß, 

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden: 

 Montag,  15. Juni 2026, von 8 bis 16 Uhr 
 Dienstag, 16. Juni 2026, von 8 bis 20 Uhr 
 Mittwoch,  17. Juni 2026, von 8 bis 16 Uhr 
 Donnerstag,  18. Juni 2026, von 8 bis 16 Uhr 
 Freitag,   19. Juni 2026, von 8 bis 16 Uhr 
 Montag,   22. Juni 2026, von 8 bis 16 Uhr 

 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (22. Juni 2026),  
20 Uhr, durchführen. 

 

Amtliche Mitteilung                       Zugestellt durch Post.at 

Ausgabe 
5/2026 

 

Erscheint mind. vierteljährlich 
Mai 2026 

INFORMATIONSBLATT FÜR DIE BEVÖLKERUNG VON EMPERSDORF 
 
 

 

http://www.bmi.gv.at/volksbegehren


 

Aktualisierung unserer Website 
 

Liebe Gewerbetreibende, liebe Vereinsmitglieder, 
 

wir überarbeiten aktuell unseren Webauftritt, um Sie und Ihre Arbeit noch besser zu präsentieren!  
Damit wir Ihre Informationen korrekt und aktuell abbilden können, benötigen wir Ihre Mithilfe. 
Bitte senden Sie uns folgende Daten per E-Mail zu: 

 

• Basisdaten: Name, Anschrift, Kontaktperson 
• Erreichbarkeit: Telefon, Fax, E-Mail-Adresse, Website 
• Zusatzinfos: Öffnungszeiten (falls relevant) 
• Logo: Bilddatei im Format .jpg oder .png 

 
Speziell für Vereine: Bitte übermitteln Sie uns zusätzlich eine kurze, prägnante Vereinsbeschreibung. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

Abwehr von lärmbelästigenden Gartenarbeiten 
 
 

Wir möchten Sie höflich daran erinnern, dass 
 

Lärmbelästigende Gartenarbeiten, wie der Betrieb von Rasenmähern, Heckenscheren, Baum- oder  
Motorsägen, Motorsensen, Spritzgeräten sowie Laubsaug- und Laubblasgeräten etc., welche mit  
Verbrennungsmotoren oder elektrisch betriebene Motoren ,,siehe unsere ortspolizeiliche Verordnung“ 
betrieben werden sowie die Durchführung von vergleichbaren lärmerregenden Hausarbeiten  
(Kreissägen und dergleichen) dürfen nur 
 

• an Werktagen von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und 

• am Samstag von 7 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr 
durchgeführt werden. 
 
 
 

Die Vornahme solcher Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sowie an Sonn- und Feiertagen ist verboten. 
Ausgenommen von den vorangeführten Bestimmungen sind Arbeiten im Rahmen der Land- und 
Forstwirtschaft. 
 

Allgemeine Information 
 
 

Alle Kundmachungen (Bauverhandlungen, Volksbegehren, Verordnungen, etc.) der Gemeinde  
Empersdorf sowie den Abfuhrkalender 2025 und aktuelle Informationen können Sie auf unserer  
Homepage unter www.empersdorf.gv.at abfragen. 
 

Am Freitag, 5. Juni 2026 (Fenstertag), ist das Gemeindeamt geschlossen! 
 

 
Bürgermeister: 

 
 

 
(Ing. Volker Vehovec) 

http://www.empersdorf.gv.at/

